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Sachverhalt

Bei den Bf. handelt es sich zum einen um eine Stiftung 
nach niederländischem Recht, die gegründet wurde, um 
Verfahren im Namen von Verwandten von 1995 im Rah-
men des Massakers von Srebrenica Getöteten zu führen 
(»ErstBf.«), und zum anderen um zehn Angehörige der 
damaligen Opfer.

Bosnien und Herzegowina erklärte am 6.3.1992 seine 
Unabhängigkeit von der Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien. Im folgenden Krieg in der Zeit 
von 1992 bis 1995 standen sich unterschiedliche ethni-
sche Gruppen gegenüber, nämlich Bosniaken, Serben 
und Kroaten.

Srebrenica ist eine Gemeinde im Osten Bosniens und 
wurde während des Krieges von der UN durch Reso-
lution 819 (1993) zu einer Schutzzone, das heißt einer 
vor bewaffneten Angriffen oder sonstigen feindseligen 
Handlungen geschützten Zone, erklärt. Im Juli 1995 war 
Srebrenica eine Enklave, die von von der Armee der bos-
nischen Serben (ABS) gehaltenem Gebiet umgeben war. 
In ihr befanden sich hauptsächlich entwaffnete Kämp-
fer der bosniakischen Armee und bosniakische Zivi-
listen. Zudem befand sich dort eine leicht bewaffnete 
UN-Schutztruppe in der Stärke von etwa 400 niederlän-
dischen Soldaten.

Am 10.7.1995 griff die ABS Srebrenica an und trennte 
während der folgenden Tage die aufgegriffenen männ-
lichen Bosniaken von ihren Frauen und Kindern und 
tötete schließlich insgesamt 7.000 Männer und Jun-
gen. Die zahlenmäßig unterlegene und zu schlecht aus-
gerüstete UN-Schutztruppe konnte die Übernahme der 
Enklave durch die Angreifer nicht verhindern. Der Kom-
mandeur der Truppe ersuchte zwar um Luftunterstüt-
zung, doch machte die UN davon keinen wirksamen 
Gebrauch.

Am 4.6.2007 strengten die Bf. vor dem Landgericht 
Den Haag einen Zivilprozess gegen die Niederlande 
und die UN an. Sie brachten vor, dass diese es verab-
säumt hätten, die Schutzzone um Srebrenica wirksam 
zu verteidigen und die Zivilbevölkerung in der Enkla-
ve entsprechend zu schützen. Sie seien für den dorti-
gen Massen- und Völkermord verantwortlich, da sie ihre 
zivilrechtliche Pflicht, Schutz zu gewähren, nicht erfüllt 
hätten, welche sie im Gegenzug für die Entwaffnung der 
in der Enklave befindlichen Angehörigen der bosniaki-
schen Armee übernommen hatten. Die Handlungen der 
Schutztruppe wären dabei sowohl den Niederlanden als 
auch der UN zurechenbar.

Am 10.7.2008 entschied das Landgericht Den Haag 
über die Vorfrage, ob den niederländischen Gerichten 
Jurisdiktionsgewalt über die UN zukam und verneinte 
dies. Das Berufungsgericht Den Haag bestätigte diese 
Entscheidung am 30.3.2010.

Mit Urteil vom 13.4.2012 bestätigte der Obers-
te Gerichtshof, dass der UN nach den anwendbaren 
Bestimmungen der Satzung der UN und des Über-
einkommens über die Privilegien und Immunitäten 
der UN vom 15.2.1946 (1 UNTS 15) eine weitreichen-
de Immunität zukam und sie daher nicht vor die nati-
onalen Gerichte jener Länder geladen werden konnte, 
die Vertragsparteien des genannten Übereinkommens 
waren. Er sah auch keine Notwendigkeit, den EuGH – 
wie von den Bf. gewünscht – um Vorabentscheidung zu 
ersuchen.

Nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofes wurde 
das Hauptverfahren – gegen die Niederlande allein – 
wiederaufgenommen. Es ist nach wie vor in erster Ins-
tanz anhängig.
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Rechtsausführungen

Die Bf. rügen eine Verletzung von Art. 6 EMRK (hier: 
Zugang zu einem Gericht) durch die Gewährung von 
Immunität für die UN. Sie rügen eine weitere Verletzung 
von Art. 6 EMRK (Recht auf ein faires Verfahren), weil der 
Oberste Gerichtshof ihr Ersuchen um Einholung einer 
Vorabentscheidung beim EuGH ohne umfassende 
Begründung zurückgewiesen habe. Zudem beschwe-
ren sie sich unter Art. 13 EMRK (Recht auf eine wirksame 
Beschwerde bei einer nationalen Instanz), dass die Immu-
nität der UN es den Niederlanden erlauben würde, 
ihrer Verantwortung gegenüber den Bf. zu entkommen, 
indem sie die gesamte Schuld der UN zuschieben und so 
den Klagen der Bf. jeden Gehalt entziehen würden.

Da die ErstBf. eine Stiftung ist, die nicht selbst von 
den gerügten Vorkommnissen betroffen ist, kann sie 
nicht behaupten, »Opfer« einer Konventionsverletzung 
im Sinne des Art. 34 EMRK zu sein. Soweit die Beschwer-
de die ErstBf. betrifft, ist sie daher für ratione personae 
unvereinbar mit der Konvention zu erklären und muss  
als unzulässig zurückgewiesen werden (einstimmig).

Die Zurechnung der Verantwortung für das Massa-
ker von Srebrenica zu den UN oder den Niederlanden ist 
nicht Gegenstand der vorliegenden Beschwerde. Glei-
ches gilt für die Frage, ob der UN-Generalsekretär recht-
lich oder moralisch verpflichtet war, auf die Immunität 
der UN zu verzichten. Der GH hat lediglich zu entschei-
den, ob die Niederlande das Recht der Bf. auf Zugang zu 
einem Gericht verletzten, indem sie der UN Immunität 
vor den nationalen Gerichten gewährten.

Die Argumente der Bf. stützen sich auf drei Säulen, 
einerseits die angeblich funktionelle Natur der Immu-
nität, die internationale Organisationen vor nationalen 
Gerichten genießen, zweitens die Art ihrer Klage, die 
sich vom in Srebrenica begangenen Völkermord ablei-
tet und daher höherrangig ist als die der UN möglicher-
weise zukommende Immunität, und drittens das Fehlen 
eines sonstigen Gerichts, das dafür zuständig ist, ihre 
Klage gegen die UN zu behandeln.

Zum ersten Punkt nimmt der GH das unterschiedli-
che Verständnis der Immunität der UN in der Staaten-
praxis und der internationalen Rechtslehre zur Kennt-
nis. Er wiederholt allerdings, dass es nicht seine Aufgabe 
ist, eine autoritative Auslegung der Bestimmungen der 
UN-Charta und anderer internationaler Rechtsdoku-
mente vorzunehmen. Der GH muss jedoch untersuchen, 
ob eine nachvollziehbare Grundlage in solchen Doku-
menten für die vor ihm gerügten Fragen gegeben ist.

Laut Art. 105 der UN-Charta genießt die UN »auf dem 
Territorium jedes ihrer Mitglieder diejenigen Privile-
gien und Immunitäten, die notwendig sind, um ihre 
Ziele erfüllen zu können«. Art. II § 2 des Übereinkom-
mens über Privilegien und Immunitäten der UN sieht 
sogar vor, dass die UN »Immunität bezüglich jeder Art 

von Gerichtsverfahren genießt, sofern sie nicht in einem 
besonderen Fall darauf verzichtet hat«.

Bisherige Fälle vor dem GH, in denen die Frage der 
Immunität internationaler Organisationen vor nationa-
len Gerichten auftauchte, betrafen lediglich Streitigkei-
ten zwischen der Organisation und ihren Bediensteten, 
wie insbesondere der Fall Waite und Kennedy/D. In einer 
Reihe anderer Fälle wurde der GH ersucht, Handlungen 
internationaler Organisationen Konventionsstaaten auf-
grund deren Mitgliedschaft in diesen Organisationen 
zuzurechnen oder weil sie der Gaststaat einer solchen 
Organisation oder einer von dieser geschaffenen Verwal-
tungs- oder gerichtlichen Einrichtung waren. Darüber 
hinaus hatte der GH Handlungen zu beurteilen, die von 
den Vertragsstaaten selbst aufgrund ihrer Mitgliedschaft 
in einer internationalen Organisation gesetzt wurden.

Der vorliegende Fall unterscheidet sich von all diesen 
Fällen. Ihm liegt ein Streit zwischen den Bf. und den UN 
hinsichtlich des Gebrauchs der Befugnisse des Sicher-
heitsrats unter Kapitel VII der UN-Charta zugrunde.

Da aufgrund von Sicherheitsratsresolutionen unter 
Kapitel VII der UN-Charta vorgesehene Operationen 
grundlegend für die Aufgabe der UN sind, den inter-
nationalen Frieden und die internationale Sicherheit 
zu gewährleisten, kann die Konvention nicht auf eine 
Weise ausgelegt werden, welche die Handlungen und 
Unterlassungen des Sicherheitsrates der nationalen 
Gerichtsbarkeit unterwerfen würde, ohne dass die UN 
dem zugestimmt hätte. Solche Operationen der nationa-
len Gerichtsbarkeit zu unterstellen, würde es dem ein-
zelnen Staat über seine Gerichte erlauben, in die Erfül-
lung der Kernaufgabe der UN und die wirksame Führung 
der Operationen einzugreifen.

Was den zweiten Punkt, die Natur der Klage der Bf. 
anbelangt, so bringen die Bf. vor, dass sich ihre Klage 
auf Völkermord bezieht, für den sie die UN bzw. die Nie-
derlande für verantwortlich halten, und dass, da es sich 
beim Verbot des Völkermords um eine ius cogens-Norm 
handelt, die Immunität aufgehoben werden müsse.

Anders als der Fall Jorgić/D betrifft der vorliegende Fall 
jedoch nicht die strafrechtliche Verantwortlichkeit, son-
dern die Immunität vor der nationalen Zivilgerichtsbar-
keit. Das Völkerrecht unterstützt den Standpunkt nicht, 
dass eine Zivilklage der Immunität in einem Zivilpro-
zess vorgehen soll, nur weil sie auf die Behauptung einer 
besonders schweren Verletzung einer Völkerrechtsnorm 
oder gar einer ius cogens-Norm gestützt wird. Der Inter-
nationale Gerichtshof (IGH) hat dies kürzlich im Hin-
blick auf die Immunität von Staaten klar festgestellt.1 
Nach Ansicht des GH gilt dies auch für die Immuni-
tät der UN. Es gibt im vorliegenden Fall umso weniger 

1  IGH, Urteil zur gerichtlichen Immunität des Staates / Jurisdic-
tional Immunities of the State (Deutschland gg. Italien: Grie-
chenland beigetreten), 3.2.2012.
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Insgesamt diente die Gewährung von Immunität für 
die UN im vorliegenden Fall somit einem legitimen Ziel 
und war verhältnismäßig. Dieser Teil der Beschwerde ist 
daher offensichtlich unbegründet und muss als unzu-
lässig zurückgewiesen werden (einstimmig).

Zur Rüge der Bf., der Oberste Gerichtshof hätte sich 
geweigert, eine Vorabentscheidung beim EuGH einzu-
holen, befindet der GH, dass die knappe Begründung 
dieser Weigerung durch das Höchstgericht ausreichend 
war. Da es bereits festgestellt hatte, dass die UN nach 
Völkerrecht Immunität vor der nationalen Gerichtsbar-
keit genossen, war es berechtigt, eine Vorlage an den 
EuGH als überflüssig anzusehen. Auch dieser Teil der 
Beschwerde muss daher als offensichtlich unbegründet 
angesehen werden und ist als unzulässig zurückzuwei-
sen (einstimmig).

Da keine gesonderten Fragen unter Art. 13 EMRK 
zu behandeln sind, ist der diesbezügliche Teil der 
Beschwerde ebenfalls offensichtlich unbegründet und 
als unzulässig zurückzuweisen (einstimmig).

einen Grund, anders zu entscheiden, als hier die der UN 
zugerechneten Angelegenheiten – anders als jene im 
genannten Fall vor dem IGH – letztlich auf Resolutio-
nen des Sicherheitsrates unter Kapitel VII der UN-Char-
ta zurückgeführt werden können und daher eine Grund-
lage im Völkerrecht haben.

Zum dritten Punkt, dem Fehlen eines sonstigen 
Gerichts, hält der GH fest, dass das einzige internatio-
nale Instrument, auf das Einzelne ein Recht auf einen 
Rechtsbehelf gegen die UN für die Handlungen und 
Unterlassungen der Schutztruppe stützen könnten, das 
Übereinkommen über den Status der UN-Schutztruppe 
in Bosnien und Herzegowina vom 15.5.1993 (1722 UNTS 
77) ist, das vorsieht, dass eine Beschwerdekommission 
eingerichtet werden soll. Dies ist allerdings nicht erfolgt.

Die Bf. weisen richtigerweise darauf hin, dass es der 
GH unter anderem in Waite und Kennedy/D bei der Beur-
teilung, ob einer internationalen Organisation nach der 
Konvention zulässigerweise Immunität von der natio-
nalen Gerichtsbarkeit gewährt werden kann, als einen 
»wesentlichen Umstand« ansah, ob die Bf. angemessene 
anderweitige Mittel zur Verfügung hatten, um ihre Kon-
ventionsrechte wirksam zu schützen. Im vorliegenden 
Fall existierten solche Alternativen weder unter nieder-
ländischem Recht noch unter dem Recht der UN.

Daraus ergibt sich jedoch nicht, dass in Abwesenheit 
eines anderweitigen Rechtsmittels die Anerkennung 
der Immunität ipso facto eine Verletzung des Rechts auf 
Zugang zu einem Gericht begründet. Für die Immunität 
von Staaten hat der IGH die Existenz einer solchen Regel 
ausdrücklich verneint. Im Hinblick auf internationale 
Organisationen kann die Rechtsprechung des GH unter 
anderem in Waite und Kennedy/D auch nicht derart abso-
lut interpretiert werden.

Außerdem hat die UN bislang noch keine für den vor-
liegenden Fall geeigneten Streitbeilegungsverfahren 
vorgesehen. Unabhängig davon, ob Art. VIII § 29 des 
Übereinkommens über die Privilegien und Immunitä-
ten der UN dahingehend ausgelegt werden kann, dass 
er für den vorliegenden Fall die Einrichtung eines Streit-
beilegungsorgans erfordert, ist diese Sachlage nicht den 
Niederlanden zuzurechnen. Art. 6 EMRK verlangt von 
diesen auch nicht einzugreifen und ein Rechtsmittel 
gegen die UN vor ihren eigenen Gerichten vorzusehen.

Die Bf. haben weiters vorgebracht, dass die Niederlan-
de versuchen würden, die Verantwortung für die Nicht-
verhinderung des Massakers von Srebrenica vollständig 
auf die UN abzuschieben, und dass dies auf einen Ver-
such von Seiten des Staates hinauslaufe, seiner Verant-
wortung gegenüber den Bf. insgesamt zu entfliehen, da 
ja den UN absolute Immunität gewährt worden war. Der 
GH behandelt diese Beschwerde ebenfalls unter Art. 6 
EMRK. Er kann es derzeit jedoch nicht als erwiesen 
ansehen, dass die Klage der Bf. gegen die Niederlande 
notwendigerweise scheitern wird.


